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one ja tiet

No . 17 .
bislated but no so se si

Oldenburgische
wochentliche Anzeigen .

Montag den 25 . April 1768 .

I . Verordnung .

Wit Chriflian der Siebente , c. c . Thun fund hiemit daß nachdem Wie , in Rücksicht auf den

Zusammenhang und das Verhältniß , worin diejenigen Geschäfte mit einander sehen , die

eines Theils den Hendel und die Navigation , wie auch die Manufacturen und Fabriken ,

andern Theile aber die Administration des Zoll Consumptions und Licent Wefen in Un

fern Ronioreichen Gesinathimern und Großausten besteffen , as Allergybigft bewogen

gerunden ous bisherige General - La beb - DecBromite und Commers Coll . gium mit
Ramm vereinig .Der Westindischen und Gülmetagen . Rente auch General Roll

und aus denden Collegiis eins , untit dem Namen : General zollkammer rund

Commer Collegium , zu errichten : Als it biemit unter Allergnädigner wille

und Befebt , daß alle diejenigen , die in Abficht auf das Commercium und die Schiffahrt ,

den Schiffs Bau und die Fischereyen in Salz Waffer , Manufacturen und Fabriken , wie

auch Handele . See und Brand Affecuranz Compagnien und Interessentschaften , übers

haupt aber in allen Sachen und Expeditionen königlicher Octrogen , Vrivilegien und Be

anadigungen , fie mögen Namen baben wie sie wollen , die bishero zum General Landess

Deconomie - und Commert Collegio gehöret haben , oder daselbst ausgefertiget worden ,

und nicht blos innere Landes Oeconomies angehen , etwas vorzustellen, oder in Vorschlag
zu bringen haben , sich deshalber an vorbefagtes Collegium , toch , in so weit es Com¬

merce und Fabrike Sachen betrift , unter der Adresse und Aufschrift : An das Genes

cal Commers Collegium , fu wenden haben : Und wollen Wir Allergnädigs ,

daß in letzt erwähnten Fällen die Sachen in Gegenwart fämtlicher Mit Glieder des vorts

gen General Landes . Deconomie - und Commers Collegit in besondern dazu auszusez¬
zenden Seßienen , alle übrige obbenannte aber , wie auch diejenigen Geschäfte , die das

Zoll Confumptions und Bicent . Weſen in Unfern Königreichen , Herzogthümern und

Grafschaften , imgleichen Unfre West Indische Inseln und den Handel auf Guinea , In¬

balts der Verordnung vom 7ten Jan . 1760 bitreffen , in den gewöhnlichen Siklonen der

General Boll Kammer vorgenommen , erwogen und abgehandelt , sämmtliche Sachen

aber , die Unfre speciale Allerhöchste Resolution erfordern , uns gewöhnlicher massen vom

Collegio allerunterthänigst vorgetragen werden sollen .
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We hingegen Unfee Rente Kammer fünftig dasjenige zu besorgen baben wird , was eigentlich die

innere Landes Deconomie , die Fischereyen in süssen Waffer , die Einkoppelungs - Sachen ,

das Credit Wesen der Marsch Länder , und anderee Communen , imgleichen die wegen9



#

F

Ser Bich , Seuche auf dem platten Lande zu machende Verfügungen zum Vorwurf hat ,
als welches vorhin zum General Landes Deconomie und Commers Collegio bingeleget
geworden , doch daß die Paffe auf denTransport des Viehes von einer Provinz zur andern ,
in Hinsicht der erforderlichen Präcautionen , die bey den Zoll Städten , wo dergleichen
Transporte geschehen , zu beobachten find , fernerhin von Unfree General Zoll Kammer
verlanget und ertheilet werden . So haben auch die in den Aemtern Unfrer Herzogthümer ,
nicht weniger die in unseen Graffchaften Oldenburg und Delmenhorst etablirte Deconomie .
Collegia , die bisher mit dem General Landes Oeconomie und Commers Collegio in
Correspondenz gestanden , fünftig ihre Vorschläge , Berichte und Erklärungen , in Ansehen
folcher Sachen , die allein innere Deonomica betreffen , an unfere Rente Kammer , in
Sachen aber , die das Commercium , die Schiffahrt und das Fabrike wie auch Brands
Asfecuranz Wesen einschlagen , an liser General Commer Collegium abzustatten .

Bornach manniglich sich allerunterthänigst zu achten : Urkundlich unter Unserm fönigl . Hands
zeichen und vorgedrucktem Inßegel . . Gegeben auf Inferer . Residenz Christiansburg , den
Isten Februar 1768 .
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CHRISTIAN .

B . von Schimmelmann . .

Gianm (L. . S.)R

Bernstorff . . Wasserschlebe de Cedetfeld . .

II . Gerichtl . Proclam . und Publicat
1 ) Es hat Ducke Bretgeld , sur love , geriritche Erlaubniß erhalten , seine aus dem Concurſe anich gelösete , und zu Nordloh belegene Oltmann Janffen Ficken Koteren , am 4ten Junya . . , in Oltmann Röben Krughause , zu Nordlob , verkaufen zu lassen .

Am 3often May . a . c. if die Angabe beym königl . Neuenburgischen Landgericht .

2 ) Wider Renke Hafenweider , Brinkßiger zu Zetel , im Amte Neuenburg , entfebet , Schuldenhalber , beym königl . Neuenburgischen Landgericht Concursus Creditorum .
( 1 ) Die Angabe ist am iften Juny a . c. , ( 2 ) Terminus deductionis den 15ten Juny ,( 3 ) Vriorität . Urtheil den 30ken Jung , C4 ) Bergantung oder Löse den18fen July . .

1) Der Holzförster Numsen , zu Hatten , will die ihm aus der Erbschaft von weyl. Jobann VundtsErben zugefallene , an der Delme , hinter dem Delmenhorstischen Schloffe belegene Wiefe ,in dreyen Campen . befehend , entweder Stückweise , oder überhaupt , den 19ten May a . c.Nachmittage um 2 libe , in Coften Müsegaes Hause , zu Schlutter , verkaufen lassen .
Am 17ten May b . a . , ift dit Angabe beym königl . Delmenhorstischen Landgericht .

4) Meder Gerd Theilen , Koter zur Gieffelhorf , im Amte Apen , ergebet , Echulden halber , beymtoniglich Neuenburgischen Landgericht , Concurfus Creditorum . .
( 1 ) Terminus profeßionis den 3often May a c. , ( 2 ) Terminus deductionis ben13ten Juny , ( 3 ) Sententia prioritatis den 28ßen Juny , ( 4 ) Bergantungoder Lose den 18ten July . .

* ) Es sollen alle biejenigen , welche an den , von Johann Diert Ofting , sum Street , an Abel Gerbard Kuhlmann verkauften , zum Street belegenen Camp Saatlandes , mit dem darauf .



fehenden Schaaffoven , Anspruch att baben vermeynen , sich damit auf den 31ften May a . c
bey hiesigem fönigl . Landgericht angeben .

6 ) Demnach der hiesige Chirurgus , Jobann Hinrich Wilhelm Groffe , unverehlicht und ohne keis
bes Erben , zu Ausgang Marz , dieses Jahres hieselbst mit Code abgegangen ift ; Go
werden alle diejenigen , welche an dessen Mittel und Nachlaß , als Erben oder Gläubigee
vel ex quocunque capite einigen Anspruch , Erbfolge oder Pratension zu haben vermeynen ,
hiemit edictaliter und peremtorie verabladet , daß sie auf den 12ten July a . c . , als
Dienstag nach dem sechsten Sonntage Trinitatis , dieses Jahres , persönlich oder durch
genugsam Gevollmächtigte auf dem Rathhause hieselbst zu erscheinen , ihre Angaben schrifte
lich beyzubringen , demnächst folche gehörig zu justificiren , und desfalls Bescheid Mech
tens zu gewärtigen haben , mit der Verwarnung , daß , die sich sodann nicht Angebende ,
mit ihren Ansprüchen und Forderungen nicht weiter gehöret , sondern bierunter ferner
verfahren werden folle , wie Rechtens . .

Decretum Oldenburg in Curia , den 12ten April 1768 .
Bürgermeister und Rath hieselbst .

7 ) Es wird hiemit bekannt gemacht , daß Terminus auf den 3ten May a . c . , wegen weyl . Sinric
Gerhard Hespen Erben angegebenen Schulden , zu seiner Liquidation , Abstattung der
Eide und Decision , fub pona juris , in Curia biefelbit angefehet worden .

Decretum Oldenburg in Curia , den 19ten April 1768 .
Bürgermeister und Nath hieselbst .

8 ) Es soll nachfolgendes Holf : 2 Balken , 20 und einen halben Fuß lang , 15 und 16 8oll in Kans
ten . 1 dito 18 Fuß lang , 13 Zoll in Kanten . I dito 22 und einen halben Fuß lang ,
15 Zoll in Kanten . 1 dite 6 Fuß lang , 13 und 15 Zoll in Kanten . 4 dito 5 Fuß lang ,
14 und 15 Zoll in Kanten . 2 Schicht Kleisbolz , 8 Fuß lang , 15 Fuß breit , 3 Soll dick .
2 Schicht dito 7 Fuß lang , 15 Fuß breit , 33oll dick . 2 Schicht dito , 9 Fuß lang , fieben
Fuß breit , Zoll dick . Schicht dito 7Fuß lang , 10 Fuß breit , 3 Boll dick . 2 Schicht
dito 7 und einen halben Fuß lang , 20 Fuß breit , 3 Zoll dick 8 Stender 17 Fuß lang ,
1a 1 Fuß dick . 8 Stechbänder , 6 Fuß lang , 1 a 1 Fuß dick . Balken 20 Fuß lang ,
Iar Fuß dick . 2. bito 12 und einen halben Fuß lang , 10 a 12 Zoll dick . 2 Balken 19
und halben Fuß lang , 63oll in Santen . 2 dito 19 Fuß lang , 5301 in Ranten rable
s und einen halben Fuß lang , 63oll in Kanten 8 oito 2 und einen halben Fuß lang , 6
Boll in Kanten . 2 Schicht Kleidholz 13 Fuß breit , 12 Fuß lang , 2 Zoll dick . I dito 12
Fuß lang , 18 Fuß breit , 3 Zoll dick . Alles nach rheinländischer Maasse . Zum Behuf
des Hoockfiels und der Nadorster Brücke , an den Mindestfodernden zu liefern verdungen
werden . Wer solches anzunehmen Luft haben möchte , kann sich am 29ften dieses in hochs
fürstlicher Regierung hieselbst einfinden , Conditiones vernehmen und accordiren .
anatum Jever , am 9ten April 1768 .

Aus hochfürßl . Regierung hieselbst . . .

IJI . Privatsachen .

Gis

1) Es wird hiemit zu jedermanns Bissenschaft gebracht , daß weyl . Vaftoris Proben Wittwe ober .
liche Erlaubniß erhalten , ihre Mobilien am 28ften dieses Monats in dem von ihr bisher
bewohnten Hause zu Develgönne öffentlich , Meistbietend verkaufen zu lassen ; können dems
nach diejenigen , so etwas davon zu kaufen gewillet , fich alsdann dafelbst einfinden und
nach Gefallen bieten und kaufen .

Oldenburg er Confiftorio , den 13ten April 1768 .

1) Da ich gewillet bin , auf die von dem Hen . Canzeleyrath von Robden in Heuer habende zu Mohrs
fe , Abbehauser Vogten , belegene Ländereyen , einiges Horn Vich , um billige Preise ,
zur Grafung anzunehmen ; So habe solches hiedurch anzeigen und diejenigen , so Vieh
zur Grafung an mich zu überlassen gedenken , zugleich ersuchen wollen , sich je cher , je :
lieber , bey mir zu melden . . Mobrse , den 9ten April 1768 .

B . A. Muhle . .



3 ) Demnach der Abbehaufer Wefer - Deich , von Maytag a. c. , auf drey nach einander folgende
Jabre , öffentlich , meißbietend , zum Mahen , verbeuret werden soll ; als wird biedurch
zu jedermanns Wissenschaft gebracht : daß dazu Terminus auf den 27ften dieses anberaha
met worden ; Wer demnach Luft und Belieben hat , fothanen Deich zu heuren , kann sich
an gedachtem Lage , des Nachmittags um 2 Uhr , in des Deichgefchwornen , Hinrich Cor .
des , Haufe , zu Ellwürden einfinden und nach Gefallen bieten und beuren .

Mohrse , den 9ten April 1768 .
5 . A. Muhle .

4 ) Der Herr Rathsverwandter , Hermann Wienken , bat fein an der langen Strasse belegenes ,
und vor jeho von dem Juwelier Meinardus bewohntes Haus , so auf Michaelis , dieses
Jahres , angetreten werden kann , zu verheuren .

5 ) Der Hr . Chirurgus Cafebohm , zur Develgönne , laffet bierdurch anzeigen , daß diejenigen , so
fich feiner Badstube bedienen wollen , fich des Montags und DonnerBags bey ihm einsins
den können ; diejenigen aber , so an den bestimmten Tagen nicht kommen , sondern für
ihre eigene Werson heißen lassen wollen , allemahl -Damit bedienet werden sollen .

86 ) Cornelius von Lahr , zum Seefelde , hat von seinen Pupillen Geldern einige Capitalten von
Maytag dieses Jahres , zinsbar zu belegen . Wer davon verlanget , und gehörige Sicher .
heit anzeigen kann , beliebe sich desfalls bey ihm zu melden .

1) Den 18ten April ist die 7oße Ziehung der preußischen Lotterie , mit der gewöhnlichen Accuratesse ,
auf dem Rathhause , zu Berlin , geschehen . Die fünf Nummern sind aus dem Glückss
Rade , in folgender Ordnung gezogen 14 , 35 , 90 , 61 und 45 . Die Interessenten
haben durch diese fünf Summern ansehnliche Gewinnfte erbalten . In einem Comtoir zu
Berlin ist auf die vier Nummern : 14 , 35 , 61 und 90 , weil folche Amben , Ternen und
Quaternen weise beleget , die Summe von 4850 Rthlr . 20 Groschen gewonnen worden .
Siefelbft find sechs Auszüge gewonnen . Den zoften May geschiehet die 72fte , und den
20ften Juny die 73fte Siehung . Su ersterer sind bis den 20ften May , und in letterer bis
den roten Juny Billets zu felbiger , auf selbst gewählte Bahlen , zu beliebigen Preisen und
Einlagen Gieselbst zu erhalten .

Oldenburg , den 2sten Apr 1768 .

Sifbeck .

8) Demnach unter hohen Schuß und Protection Sr . hochfürlichen Durchlaucht , des Heren Erbe
Prinzen von Hessen Cassel , a . s regirenden Grafen zu Hanau , im vorigen 1767iten Jahre
eine Leib . Renten . Societat , unter dem Namen : Gesellschaft der Wohlthätigkeit , zu Neus
Hanau verordnet und privilegiret worden ; Als wird solches hiemit bekannt gemacht , und
werden zugleich alle respective Herren und Freunde , so wohl bier als auffithalb , dienst .
freundlich ersuchet , falls etwan jemand auf eine oder andere Art in diese fo unvergleichlich
favorable eingerichtete Societat fich zu intereßiren gefällig , sich bey mir Endes unterschrie
benen , oder em biezu bestellten Officianten , J . F. Probst biefelbft forderiamt beliebigt
zu melden , und die Statuten in der Absicht zum durchfehen verlangen . Nachrichtlich with
auch angemerket : deß an den grossen Vortheilen , so in gedachten Statuten versprochen ,
alle Menschen , wes Standes fie auch seyn , junge und alte , ohne unterscheid , aus allen
Dregen chriftlichen Religionen , Theil nehmen können . Die erste Haupt Einlage ist fechs
Rthlr . 48 Grote , und für drey verstoffene Quartale a 36 Grote , überhaupt nur 8Rible .
12 Grote in Golde , und werden Quartaliter , als Jacobi b . a . zum ersten mabl nach
Aufnahme derer Mitglieder , und so fernee fort , bis zum Auszuge ( fo allematt auf Bars
tholomai und folgende Tage geschiebet , als in welchen Siebungen alle Interessenten zu
gewinnen , die graffesteHofnung baben , jedesmahl nur 36 Grote in Golde nachgeleget .
Es sind sehr ansehnliche Leib Menten zu erlangen , als Gewinne von 1000 , 800 , 500 ,
400 , 300 , 200 und 100 rheinische Gulden ze . Diejenige Mitglieder , wovon in jeder
Bichung 600 mit 15000 rheinischen Flor . verloset werden , haven das Gezogene alljäbra
Tich , Zeit Lebens , ohne den mindesten Abzug zu geniessen .
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Oldenburg , den 23ßen April 1768 .

Meiners .
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